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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1972

Norm

SGG aF §12 Abs1 A

StPO §281 Z8 Cc

Rechtssatz

Ausfuhr von Suchtgift aus dem Ausland und die damit verbundene Einfuhr nach Österreich stellen in Wahrheit nur

eine einzige Tathandlung dar. Eine mit dem Anklagesatz in diesem Punkte nicht übereinstimmende Fassung des

Urteilsspruches begründet daher nicht den Nichtigkeitsgrund des § 281 Z 8 StPO.
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